
GÁBOR HAMZA, BUDAPEST 

Die Gesetzgebung Stephans des Heiligen und Europa 

1. Die Entstehung des ungarischen Staates und seiner rechtlichen Grund­
lagen stand in engem Zusammenhang mit den politischen und ideologi­
schen Herrschaftsströmungen im zeitgenössischen Europa. Die in Cluny 
aufsteigende, mit dem Namen Pater Odilos verbundene Bewegung be­
trachtete die Verbreitung des Glaubens als wichtigste Pflicht des Herr­
schers. Kaiser Otto III., der sich selbst als defensor fidei verstand, ordnete in 
kirchlichen Angelegenheiten die kaiserliche Gewalt der kirchlichen unter. 
In der deutschen Geschichtsschreibung weist vor allem Brackman darauf 
hin, daß das Ziel der Politik der Herrscher des Heiligen Römischen Rei­
ches Deutscher Nation die Umsetzung der Ideen des Laienapostolats ge­
wesen sei. Laut der in der Civüas Dei formulierten Idee war die Verwirkli­
chung des Regnum Dei die Pflicht des Souveräns. Nach der Auffassung des 
heiligen Augustin war der imperátor als servus Jesu Christi, als servus Apo-
stolorum zu betrachten. Diese Würde gewann ihre Eigenschaft secundum 
voluntam Dei. Selbst wenn der Herrscher rex oder imperátor war, mußte er 
pius, iustus und pacificus sein. 

Der heilige Augustin vertrat die Anschauung, daß die Betonung der 
Einheit von sacerdotium (hierosyne) und impérium (basileia) als Rechts­
grundlage diene und in der Novelle VI. des Kaisers Justinianus am besten 
zum Ausdruck komme. (»Quomodo oporteat episcopos et reliquos ad or-
dinationem deduci, et de expensis ecclesiarum.«) In der Einleitung der an 
Epiphanios, den Erzbischof von Konstantinopel gerichteten Novelle sah 
Justinianus das sacerdotium und das impérium als für den Menschen aus 
Gottes Gnaden geschaffen an, deren Quelle auf diese Weise die gleiche sei. 

Für den Imperator war nichts wünschenswerter als das Erlangen de,r 
Würde des sacerdos. (»Maxima quidem in hominibus sunt dona dei a su-
perna collata dementia sacerdotium et impérium, illud quidem divinis 
ministráns, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex uno 
eodemque principio utraque procedentia humanam exornant vitam. Ideo-
que nihil sie erit studiosum imperatoribus, sicut sacerdotum honestas, 
cum utique et pro Ulis ipsis semper deo supplicent [...].«) Im letzten Teil 
der Einleitung der aus 535 stammenden Novelle ordnete der imperátor die 
Einhaltung der kirchlichen Bestimmungen an. (»Hoc autem futurum esse 
credimus, si sacrarum regularum observatio custodiatur, quam iuste lau-
dati et adorandi inspectores et ministri dei verbi tradiderunt apostoli, et 
saneti patres et custodierunt et explanaverunt«.) 

2. Der erste König Ungarns, Stephan der Heilige (997-1038), handelte 
bei der rechtlichen Begründung des ungarischen Staates im Geiste dieser 
Novelle. Er betrachtete den Aufbau der kirchlichen Struktur als seine vor­
dringliche Aufgabe. In diesem Zusammenhang stehen die bekannten 
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Worte des Merseburger Bischofs Thietmar, wonach König Stephan das in 
abstracto von Justinianus formulierte Praeceptum durch die Gründung 
von Bistümern verwirklicht habe. (»Imperatoris gratia et hortatu [...] hoc in 
regno suimet episcopales cathedras faciens coronam et benedictionem ac-
cepit«. Um 1012-1018.) Ähnlich verhielt es sich mit der Annahme der co­
rona und der benedictio. 

Erwähnenswert ist ferner die Novelle VIII. von Justinianus aus dem 
Jahre 535, deren Empfänger, Johannes, praefectus praetorio, exconsul und pa­
trícius war. Der imperátor bemühte sich nach dieser Novelle um die 
»Reinhaltung« der Verwaltung und Gerichtsbarkeit mit rechtlichen Mit­
teln. (»Ut magistratus sine ulla donatione fiant« oder »Ut iudices sine quo-
quo suffragio fiant«.) Noch genauer ausgedrückt ist der gleiche Sachver­
halt in dem zur Novelle gehörigen edictum, dessen Empfänger, die Erz­
bischöfe und die Patriarchen, also Angehörige der Kirche, auf dem Gebiet 
der Verwaltung und Rechtsprechung kontrollberechtigt waren. (»Eritis 
autem et in hoc custodes vos, et inhibentes quae praetor haec aguntur, et 
insinuantes, ut neque lateat aliquid horum quae delinquuntur neque la-
tendo sit inpunitum, sed omnis aequitas atque iustitia nostris subiectis flo-
reat«) 

Das oben erwähnte edictum behandelte die Übereinstimmung von 
kirchlicher und weltlicher Macht, auf die schon in der Novelle VI. hinge­
wiesen worden war. Es ist natürlich eine andere Frage, daß im Rußland 
des 17. Jahrhunderts, also mehr als 1100 Jahre später, während der erz­
bischöflichen Tätigkeit des Patriarchen Nikon gerade diese Novelle und 
das dazugehörende edictum die rechtliche Grundlage für die Abgrenzung 
des Patriarchats von der weltlichen Macht bilden sollte. In Ungarn gab es 
während der Regierungszeit Stephans I. des Heiligen nicht die geringsten 
Ansätze, die in dem Gesetzeswerk des Justinianus verfaßte Form der zur 
Machtausübung notwendigen Rechtsvorschriften zum Gegenstand ir­
gendeiner interpretatio multiplex zu machen. 

3. Stephan der Heilige ist insofern als absoluter Herrscher anzusehen, 
als er in seiner Eigenschaft als quasi sacerdos über die kirchliche und weltli­
che Sphäre gleichermaßen und mit entscheidendem Gewicht verfügte. 
Gleichzeitig war er nicht basileus autokrator. Die aus dem ideologischen 
und rechtlichen Inhalt des Konzepts »Rex imperátor in regno suo« gewon­
nenen Ideen werden objektiv erst nach seinem Tod befolgt, wenn auch 
unbewußt. Das äußere Zeichen des »Diadema regalis dignitatis«, die an 
Bedeutung gewinnende Krone, symbolisierte die zentrale Macht. 

Stephan der Heilige strebte nach der Verwirklichung des »consensus 
omnium«, was die Errichtung des »consilium regis« (regalis senatus, regale 
concilium, commune concilium, nostrorum primatum conventus) beweist. Es 
wäre andererseits ein Fehler, das consilium als Ständetag zu betrachten, 
nur weil die praelati, die magnates (seniores domini) und die nobiles (servien-
tes regales) darin gleichermaßen vertreten waren. Der eher beratende Cha­
rakter des consilium regis entwickelte sich wie im Zeitalter Karls des 
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Großen oder Eduards des Bekenners (1042-1066) auf vergleichbare Weise 
zu einer Körperschaft mit ähnlichen Funktionen. Der Unterschied zum 
westeuropäischen, in England durch die earls, in Frankreich durch die co­
mes vertretenen Paradigma lag darin, daß der ungarische König das allei­
nige Recht auf die Ernennung der wichtigsten Vertreter in der staatlichen 
Hierarchie besaß. 

Die Tatsache, daß Stephan der Heilige im Sinne der griechischen 
Terminologie kein basileus autokrator war, erklärt sich ferner daraus, daß er 
förmlich keinen Anspruch auf den Titel »basileus ton Rhomaion« erhob, 
im Gegensatz etwa zum bulgarischen Zaren Simeon. Außerdem ist bei 
ihm auch der Titel »ho ek Theou arkhon« nicht vorzufinden, welcher das 
Zeichen der Befolgung des byzantinischen Paradigmas wäre oder als sol­
ches ausgelegt werden könnte. Natürlich spielte es - im Gegensatz zu den 
bulgarischen Vorfahren - eine gewisse Rolle, daß die adquisitio totius Impe­
rii Constantinopolitani in seiner Zielsetzung nicht vorkam. Auch hatte er 
nicht vor, in seinem Land nach den »römischen Gewohnheiten« und Ge­
setzen zu regieren (kata ten diaitian ton Rhomaion), wie es beispielsweise im 
14. Jahrhundert der serbische Herrscher Dusan tat (nach der Ansicht des 
Chronisten Nikephoros Gregoras). 

In den urkundlich erhalten gebliebenen Gesetzen des ungarischen Kö­
nigs werden nicht die imperialen Traditionen Karls des Großen unterwür­
fig befolgt. Vielmehr war Stephan der Heilige bemüht, daß auch im recht­
lichen Sinne das im Kapitel 8 seiner u m 1030 entstandenen, an seinen 
Sohn, Herzog Emmerich gerichteten „Mahnungen" so deutlich formulierte 
Praeceptum in die Tat umzusetzen: »Quis Grecus regeret Latinos Graecis 
moribus, aut quis Latinus regeret Graecos Latinis moribus? Nullus.« 

4. Stephan der Heilige machte es sich, wie aus seinen zwei Dekreten zu 
ersehen ist, zur Aufgabe, in Ungarn eine einheitliche Rechtsordnung zu 
schaffen. Es war für ihn zweifellos klar, daß die rechtlichen Beziehungen 
im Karpatenbecken während seiner Herrschaft kein einheitliches Bild 
zeigten. Mit Rücksicht hierauf war die Gefahr des rechtlichen Partikula­
rismus zu bannen, eben durch die Entfaltung eines einheitlichen Rechtssy­
stems. In Ungarn sollte möglichst vermieden werden, daß in einem Teil 
des Landes das Gewohnheitsrecht {pays de droit coutumier), und in den 
restlichen Landesteilen das Römische Recht {pays de droit écrit) galt, wie 
dies in Frankreich oder im 14. Jahrhundert in Serbien der Fall war - ein 
Umstand, der letztlich die rechtliche Grundlage der feudalen Zersplittert-
heit lieferte. 

5. Die Gesetze Stephans des Heiligen umfassen grundsätzlich in glei­
chem Maße den kirchlichen und weltlichen Bereich. Dies ist natürlich 
keine ungarische Besonderheit, sondern vielmehr das allgemeine Erschei­
nungsbild jener Epoche europäischer Geschichte. Dadurch wird die Frage 
nach der vom Gesetzgeber benutzten Quelle aufgeworfen, die sich im 
Prinzip vor allem auf die Einführung des I. Dekretes bezieht, sowie auf die 
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darin enthaltenen „Mahnungen", die „Admonitiones", deren Autor der 
Erzbischof Astrik - Anastasius war. 

Erwähnenswert sind aus dieser Sicht die verschiedenen Entscheidun­
gen (synodale Dekrete) der Synoden, die 813 in Arles und 847 in Mainz 
abgehalten wurden. Als Beispiel sei darauf verwiesen, daß der erste Teil 
der „Mahnungen", „De observanda catholica fide", fast wörtlich mit dem 
an der Synode in Arles angenommenen Dekret „De fide catholica" über-
einstirnrnt. Eine vergleichbare Sachlage finden wir hinsichtlich des ersten 
Teils des I. Dekretes „De statu rerum ecclesiasticarum" vor, der mit dem 
847 abgefaßten Mainzer Dekret „De statu rerum ecclesiasticarum" iden­
tisch ist. Anzuführen ist an dieser Stelle der „De potestate episcoporum 
super res ecclesiasticas et eorumque convenientia cum laicis" betitelte Teil 
des I. Dekretes, der inhaltlich und den Titel betreffend mit dem ersten De­
kret der Mainzer Synode gleichlautend ist. Weitere diesbezügliche Quellen 
sind die Kapitularien des fränkischen Staates, die mehrheitlich an den so­
genannten concilia mixta, nämlich an Synoden, an denen kirchliche und 
weltliche Personen gleichermaßen teilnahmen, verabschiedet wurden. 

Nicht zuletzt stützen sich die Dekrete auf die „Lex Baiuvariorum", die 
„Lex Salica" sowie die „Leges Romanae Barbarorum", darunter auf die 
„Lex Romana Visigothorum" und die „Lex Romana Burgundionum", fer­
ner auf die „Lex Ribuaria". Diese Gesetze deuten auf die laienhaften, das 
heißt weltlichen Grundlagen der Gesetze Stephans des Heiligen hin. In 
konkreter Form kann dieser Eindruck anhand der nachfolgenden Fälle 
veranschaulicht werden. 

Das 16. Kapitel des I. Dekretes („De evaginatione gladii") ist praktisch 
die wörtliche Übernahme der „Lex Romana Burgundionum" und des 
„Edictum Rothari". Der vom Mädchenraub handelnde Teil, das 27. Kapitel 
des I. Dekretes („De raptu puellarum"), ist die Übernahme der sich mit 
dieser Problematik befassenden Teilen des „Lex Baiuvariorum". Das 20. 
Kapitel des I. Dekretes („De non recepiendis servis vei ancillis in accusatio-
nem vel testimonium super dominos vei dominas") entstand in bezug auf 
Stil und Inhalt offensichtlich unter dem Einfluß der „Lex Romana Visigo­
thorum" und des „Codex Justinianus" (4. 20. 7). 

6. In den Gesetzen Stephans des Heiligen sind keine unmittelbaren Ein­
flüsse byzantinischer Rechtsquellen zu greifen. Dieser Umstand fällt inso­
fern ins Auge, als es auf dem Gebiet des frühen Stephansreiches Spuren 
byzantinischer Kultur und Zivilisation gibt. Hier genügt der Verweis auf 
die Tätigkeit der slawischen Apostel Kyrill und Method, die im Karpaten­
becken auch in juristischer Hinsicht von Relevanz war. Method übersetzte 
die aus 50 Titeln bestehende „Synagoge" des Johannes Scholastikos ins 
Kirchenslawische. Erwähnt sei auch der in Großmähren entstandene soge­
nannte Zakon sudnyj ljudem, wohl eine gemeinsame Arbeit Kyrills und 
Methods, bei deren Zusammenstellung sich die Autoren in großem Maße 
auf die „Ekloge Ton Nomon" des byzantinischen Kaisers Leo III. stützten. 
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Im Unterschied zu den Balkanstaaten und - in vielerlei Hinsicht - zur 
Kiever Rus' blieben das „Ekloge Ton Nomon" des 8. Jahrhunderts, die mit 
größter Wahrscheinlichkeit an der Wende des 8. zum 9. Jahrhundert ent­
standenen „Slavischen Nomos Georgikos", das aus dem letzten Jahrzehnt 
des 9. Jahrhunderts stammende „Procheiron" oder seine umgearbeitete 
Fassung, das „Epanagoge", oder die aus dem ersten Jahrzehnt des 10. Jahr­
hunderts stammende „Basilika" und die nachfolgend herausgegebenen 
Novellen ohne Einfluß auf die Gesetze Stephans des Heiligen. Gleiches gilt 
für die Entscheidungen (Dekretalbeschlüsse, Dekrete) der zahlreichen, auf 
dem Gebiet des Byzantinischen Reiches abgehaltenen Synoden. 

Die Nichtbeachtung der abwechslungsreichen byzantinischen Rechts­
quellen von seiten Stephans des Heiligen war keineswegs die Folge aktu­
eller politischer Absichten. Denn auch nach 1018, in einer Periode sehr en­
ger und guter militärischer und politischer Beziehungen zwischen Ungarn 
und dem Byzantinischen Reich, kam es nicht zur Übernahme oder Rezep­
tion des byzantinischen Rechts. Denken wir hier nu r das - mit großer 
Wahrscheinlichkeit nach 1018 entstandene - IL Dekret. Im rechtlichen Sinn 
kann nicht einmal von Anzeichen für eine zwischen Byzanz und Rom hin 
und her schwankende Politik Stephans des Heiligen gesprochen werden. 
In diesem Zusammenhang ist der bulgarische Herrscher Boris mit seinen 
außenpolitischen Interessen als Gegenbeispiel zu erwähnen. 

Etwa anderthalb Jahrhunderte vor der Regierungszeit Stephans des 
Heiligen wandte sich Boris an Papst Nikolaus I. mit der Bitte, ihm - und 
seinem Land - die »römischen Gesetze« zu übersenden. Der Papst schickte 
durch den päpstlichen Legat die „Venerandae Leges Romanorum". (Über­
liefert ist aus diesem Schriftwechsel nur die päpstliche Antwort in der 
Form der „Responsa Papae Nicolai I ad Consulta Bulgarorum".) Vier Jahre 
später brach der bulgarische Herrscher mit Rom und unterstellte sein 
Land, was die kirchlichen Angelegenheiten anging, dem byzantinischen 
Patriarchat, mit allen Konsequenzen, die aus dieser kirchlichen Unterord­
nung folgten. Auf dem Staatsgebiet Stephans des Heiligen waren Kirche 
und Staat belegbar sehr eng miteinander verflochten und wiesen im Ver­
gleich zu den unter dem Einfluß des Byzantinischen Reiches stehenden 
Staaten in Osteuropa und auf dem Balkan unterschiedliche rechtliche 
Formen auf. So fehlte die Chrysobulla als Rechtsquelle. 

7. Die Dekrete Stephans des Heiligen eigneten sich natürlich nicht zur 
vollständigen rechtlichen Regulierung aller Lebensverhältnisse. Daher wa­
ren sie keine Kodifikation. Die Erhebung von Gewohnheiten auf Gesetzes­
niveau gehörte nicht zu den Zielen des ersten ungarischen Königs. Noch 
weniger betrachtete er es als seine Aufgabe, die neuen Formen westlicher 
Landesrechte auf gesetzgeberischem Weg in seinem Reich einzubürgern. 

In seinen Dekreten werden die wichtigsten kirchlichen und weltlichen 
Gesetze grundlegend geregelt. Eine bevorzugte Rolle spielen dabei die 
Strafgesetze, was im damaligen Europa eine in Ost und West gleicher­
maßen wahrnehmbare Erscheinung war. Andeutungsweise sei darauf 
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hingewiesen, daß die Dominanz der Strafregeln auch für den von Kyrill 
und Method um 880 zusammengestellten Zakon sudnyj ljudem charakteri­
stisch ist. Die Vorherrschaft der Strafbestimmungen kennzeichnet auch die 
überwiegende Mehrheit der bedeutendsten Rechtsquellen des Byzantini­
schen Reiches. Die Gesetze Stephans des Heiligen lassen - mit damaligen 
Maßstäben gemessen - ein verhältnismäßig mildes System von Zwangs­
maßnahmen hervortreten, wodurch den Anforderungen des pius, iustus 
und pacificus rex Rechnung getragen wurde. Ein veranschaulichendes Bei­
spiel bietet das 6. Kapitel des IL Dekretes, in dem ein servus, der einen 
Diebstahl begeht, erst dann mit dem Tode bestraft wird, nachdem er drei­
mal rückfällig geworden war. Aufgrund des „Lex Romana Burgundio-
num" hingegen erwartete den Sklaven für das gleiche Delikt schon nach 
dem ersten Mal der Tod. Der oben schon angeführte Merseburger Bischof 
Thietmar wies darauf hin, daß der polnische Fürst Boleslaw der Kühne, 
ein Zeitgenosse Stephans des Heiligen (992-1025), die Nichtbeachtung des 
Fastengebots mit dem Herausschlagen der Zähne bestrafte. Laut dem I. 
Dekret wurde für dieses Vergehen ein einwöchiger Freiheits- und Nah­
rungsentzug verhängt (1. 10. 11.). Sehr aufschlußreich ist die Gegen­
überstellung der Dekrete Stephans des Heiligen und der Kurzfassung der 
„Russkaja Pravda", eines aus der Herrscherzeit Jaroslavs des Weisen stam­
menden Gesetzes (entstanden u m 1030), das bei Eigentumsdelikten stren­
gere, bei Straftaten aber, die mit Körperverletzung endeten, mildere Sank­
tionen vorschrieb. 

8. Den in mehreren Rechtsquellen (CJ. 1.14.14. - v. J. 529, CJ. 7. 45.13. -
v. J. 529 und Nov. 125 - v. J. 543) abgefaßten Gedanken des Kaisers Justi-
nianus folgend, schuf Stephan der Heilige mit seinen Gesetzen in konse­
quenter Weise (»tarn conditor quam interpres legurrt«) die einheitliche un­
garische Rechtsordnung. Damit stellte er den ungarischen Staat auf sichere 
gesetzlich-rechtliche Grundlagen, wobei er aus den Quellen der in seiner 
Zeit am weitesten entwickelten Länder und ideologischer Strömungen 
schöpfte. Der Grundsatz »ubi civitas, ibi ius« kam dadurch zur Geltung, 
daß der weitblickende, gebildete ungarische Herrscher bei der Grund­
steinlegung der civitas der Forderung nach Allgemeingültigkeit des Rechts 
weitgehend nachkam, ohne die Notwendigkeit des Festhaltens an den na­
tionalen Traditionen außer acht zu lassen. 

Die durch den damaligen »europäischen Gedanken« geprägten Gesetze 
Stephans des Heiligen brachten zweifelsohne den Universalismus des ius 
mit den Traditionen der consuetudo auf organische Weise miteinander in 
Einklang. Auf diesen Umstand läßt es sich zurückführen, daß sie entschei­
dend zur Integration Ungarns nach Europa beitrugen. Sie sind deshalb 
auch heute von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
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